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b) Erhöht sich durch diesen erstmaligen An
spruch die Zahl der Personen in einem Haus
halt, ist unter Rückgabe der bisherigen Haus
brand-Grundkarte eine Hausbrand-Grund
karte der nun zutreffenden Gruppe auszu
geben.

c) Die neue Grundkarte ist um Abschnitte in 
Höhe der auf die alte Grundkarte bereits be
zogenen Hausbrand-Wertmengen zu kürzen.

2. Bei Anspruch auf eine höhere Zusatzkarte ist 
die alte Zusatzkarte zurückzugeben. Die neue 
Zusatzkarte ist um Abschnitte in Höhe der auf 
die alte Zusatzkarte bereits bezogenen Haus
brand-Wertmengen zu kürzen.

3. a) Bei Wohnungswechsel sind die Hausbrand
karten bei der Kartenstelle des alten Wohn
ortes abzugeben, sofern der Umzug nicht 
innerhalb eines Kreises erfolgt, 

b) Die Abgabe der Hausbrandkarten ist von der 
Kartenstelle zu bescheinigen, und zwar mit 
folgenden Angaben:

Gruppe der Grundkarte und bisher darauf 
ausgelieferte Menge inHausbrand-Werten,

Gruppe der Zusatzkarte und bisher darauf 
ausgelieferte Menge inHausbrand-Werten. 

c) Auf Grund der Bescheinigung gemäß Buchst, b 
gibt die Kartenstelle des neuen Wohnortes die 
Hausbrandkarte aus. Abschnitte im Wert der 
auf die Hausbrandkarte des früheren Wohn
ortes gelieferten Mengen sind abzutrennen.

Die zurückgegebenen Hausbrandkarten und 
die einbehaltenen Abschnitte der neuen 
Hausbrandkarte sind von der Kartenstelle 
sofort zu entwerten und aufzubewahren.

4. Ersatz für verlorengegangene Hausbrandkarten 
kann nur dann gewährt werden, wenn der Ver
lust durch nachgewiesenen Raub, Einbruchsdieb
stahl oder Brand entstanden ist. Die Entschei
dung über eine Ersatzleistung trifft das Ministe
rium für Handel und Versorgung des betreffen
den Landes.

Berlin, den 4. Mai 1951

Ministerium für Handel und Versorgung
Dr. H a m a n n  

Minister

Anlage 1
zu Abschn. I Ziffer 7 Buchst, b 

vorstehender Durchführungsbestimmung
Lok-Kolonne ......... ...... .....

Bescheinigung

Dem
(Dienstbezeichnung) (Vor- und Zuname)

geboren am wohnhaft in

wird hiermit bescheinigt, daß er der Lok-Kolonne ... 
angehört und in Gemeinschaftsverpflegung steht.

........................................................  den  :....
* (Ort) (Datum)

Gesehen!

RBD ...............................................................   ..._ Kolonnenleiter

(Unterschrift) Unterschrift

(Dienstsiegel)


